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Diese Feststellung zeigt sehr deutlich, welche hohe Verantwortung 

die Mitarbeiter der Linie XIV tragen. Aus diesen Grunde ist es 

notwendig und erforderlich, eine Einlieferung und Durchsuchung 

stets von zwei erfahrenen, tschekistisch-klugen und in der Praxis 

bewährten Mitarbeitern durchführen zu lassen.

Die Sinlieferung und Durchsuchung von Personen sind in ihrer Aufga

benstellung als eine Einheit zu betrachten und anzuwend^n. Die we

sentlichste Aufgabe der Sinlieferung ist die gründliche und gewis- 

senhafte Durchsuchung, welche in drei Schwerpunktkonplexen vorzu- 

nehnen ist.

- Leibesvisitation
K-'1

- Bekleidungsstücke

- mitgeführte Behältnisse

Bevor nähere Ausführungen zur körperlichen Durchsuchung gegeben 

werden, nuß auf die strafrechtliche Grundlage einer Durchsuchung 

von Personen und der von ihnen nitgeführten Behältnisse hingewie

sen werden.

Die strafrechtliche Grundlage einer Durchsuchung ist gesetzlich 

geregelt in der 5t?0, Abschnitt IV, § 109 Absatz 2. Darin heilt es:

"Die Durchsuchung eines Vorhafteten oder vorläufig Festgenon- 

menen und der von diesen nitgeführten Gegenstände kann ohne 

Anordnung des Staatsanwaltes vorgenomen werden und bedarf

keiner richterlichen Bestätigung „ 5)

Diese rechtliche Grundlage nu2 jeden Mitarbeiter inhaltlich bekannt 

sein, denn die Praxis bestätigt, da3 einige verhaftete oder vorläu

fig festgenonnene Personen sich weigern, sich einer intensiven und 

gründlichen körperlichen Durchsuchung zu unterziehen.
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